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Seine Mejestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, den Erbprinzen Ernst
zu Hohenlohe-Langenburg auf seinen Antrag von der Stellung als stellvertretender Direktor der
Kolonial-Abtellung deb Auswärtigen Amts zu entbinden. Glelchzeitig haben Seine Majestät dem Erbprinzen

zu Hohenlohe-Langenburg die Brillanten zum Roten Adler-Orden erster Klasse verliehen.

Seine Moajestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, den bisherigen Direktor

der Bank für Handel und Industrie Bernhard. Dernburg, unter Verleihung des Charakters als
Wirklicher Geheimer Rat mit dem Prädikat „Exzellenz“, mit der Vertretung des Direktors der Kolontal-
Abteilung des Auswärtigen Amts, sowie für den Fall der Behinderung des Reichskanzlers mit dessen

Vertretungiin den Kommandoangelegenheiten derSchutztruppenindennofrilanischenSchutzgebietenzu beauftrauen.

Antlicher Teil.
Gesehe; Verordnungen der Keichsbehörden; Vertrãge.

Grenzfestsetzung zwischen dem deutschen Gebiete Nordwest-Kamerun und dem

britischen Gebiete Nigeria von Nola an bis zum Tschad-See.
(Hierzu eine Karte.)

ducch Notenaustausch zwischen der Reichsregierung und der Königlich großbritannischen Regierung
vom 16. J 10 ist die obige Grenze, wie folgt, festgesetzt worden:

ie Abgrenzung des Kreisbogens um Vola soll bestehen blelben, wie sie von den Kommissarenin dem big ute Protokoll vom 10. August 1803 vereinbart ist und wie sie an Ort und Sielle ver-

markt ist, mit den folgenden belden Ausnahmen:
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Erstens. Die Länge des Zentrums von Yola soll als 129 29“ 30'“ angenommen werden.
Zweitens. Nördlich von der Vereinigung des Mao Hesso mit dem Hauptarm des Faro-Flusses,

von welcher ab die Grenze zunächst der Mittellinie des Faro folgt, soll sie später nicht nach Westen über
das linke Ufer des Faro abbiegen, sondern soll längs der Mittellinie dieses Flusses weiter fortlaufen bis
zur Einmündung in den Benue. Bei dem Einfluß in den Benue soll die Linte dem Zentrum des

* der drei Arme folgen. Von dort folgt sie der Mittellinie des Benue bis zur Mündung des
Tielflusses. "

2. Die Grenze folgt dann der Mittellinie des Tielflusses bis zu einem Punkt genau südlich von
der durch Sigual festgelegten Stelle auf dem Horabe--Berg, welche als Triangulationspunkt bei der Ver-
mefsung der Grenzkommission gedient hat. Die Grenze verläuft dann von diesem Punkt am Tielfluß in
gerader Linie nach dem vorbezelchneten Harabe-Signal, von dort in gerader Linie nach der durch Signal
festgelegten Stelle auf dem Baburei-(Baburi-,Bergundvondort in gerader L#nie nach der durch Signal
festgelegten Stelle auf dem Holma-Berg, welche beiden Stellen ebenfalls als Triangulationspunkte bei der
Vermessung gedient haben.

3. Von der durch Signak festgelegten Stelle auf dem Holma-Berg verläuft die Grenze genau
nach Norden, bis sie den Kilange (Kilunga) trifft. Von dort folgt sie der Mittellinie dieses Flufses bis
zu einem Punkt genau südlich von der durch Signal festgelegten Stelle auf dem Berg Mirinjt (Merign))
und von dort in gerader Linie bis zu dieser Stelle.

4. Von dieser Stelle auf dem Mirinjl-Berg verläuft sie in einer geraden Linle ungefähr 15 km
nahezu Nord, bis sie den Fluß Yadseram (Dedseram) trifft an einem Punkt genau östlich von der Kuppe
einer kleinen Erhöhung, genannt Dalewa, welche auf dem linken Ufer des Flusses ungefähr 9 km südlich
von Uba gelegen ist.

5. Von dort folgt sie der Mittellinie des Yadseram nach Bornu hinein bis zu einem Punkt un-
gefähr 1 km südwestlich von dem Dorf Gorege. Dieser Punkt wurde 1905 von den lokalen Beamten
beider Teile durch ein in einen großen Baum eingeschnittenes Zeichen festgelegt.

6. Von diesem Punkt verläuft sie genau nordwestlich,bissieeineLinie schneidet, welshe in genau
nordsädlicher Richtung 9 km westlich von dem Eingangstor von Rabehs Palast, jetzt der Kaserne von

Dikoa, gezogen ist. Sie folgt dieser L#i#n#e nach Norden, bis sie eine Linie schneidet, welche in genau ost-
westlicher Richtung 9 km nördlich von demselben Tor gezogen ist. Sie folgt dann dieser letztgenannten
Linie nach Osten, bis sie die von deutscher Seite beanspruchte Grenzlinie schneldet, wie dieselbe auf den
beigefügten Karten festgelegt ist. «

- 7. Die Grenze folgt dann der von deutscher Seite beanspruchten Grenzlinie in einer geraden

Liuie, bis sie den Meridian 35 Minuten östlich von Kuka durchschneidet, welcher von der Grenzkommission
durch zwei Grenzpfeiler oberhalb der Hochwasserlinte vermarkt ist. Von dort folgt sie diesem Meridian
nach Norden. # .

ch 8. Es wird vereinbart, daß die oben festgelegte Grenze, soweit sie nicht Flußläufen folgt, sobald

als möglich durch Grenzpfeiler oder auf andere Art dauernd vermarkt wird. Die Kosten des Materlals
sollen zu gleichen Teilen von belden Regierungen getragen werden. Die mit der Vermarkung der Grenze,
wie weiter unten vorgesehen, beauftragten Vertreter belder Mächte sollen dabei folgende Abänderungs-

befugnisse haben:
In Fällen, in welchen die Grenze nicht durch einen Fluß gebildet wird und besondere örtliche

Verhältnisse es wünschenswert machen, nicht der geraden Linie zu folgen, sind sie ermächtigt, von derselben
nach beiderseitigem Übereinkommen abzuweichen, jedoch nicht mehr als 1 km rechtwinklig zu dieser Linie.
Solche Abünderungen müssen klar auf der Karte verzeichnet und den heimischen Regierungen unterbreitet
werden. Dieselben sollen nicht als verbindlich erachtet werden, bis sie durch die Regierungen von Groß-
britannien und Deutschland ratifiziert sind. .

9. Wo Inseln in den Flüssen vorkommen, sind die lokalen Beamten weiter ermächtigt, die Zu-

gehörigkeit derselben durch gegenseitiges Übereinkommen nach Bllligkeit zu bestimmen, vorbehaltlich der
Ratifizierung, wie oben erwähnt.

10. Wo die Grenze durch Flüsse gebildet wird, soll die Bevölkerung auf beiden Ufern gleiche
Rechte betreffs Schiffahrt und Fischerei haben.

11. Wo irgendwelches Land auf Grund dieser Vereinbarung der Jurisdiktion einer Macht ent-
zogen und der der anderen unterstellt wird, soll den Inhabern solchen Landes gestattet sein, frei zu wählen,
auf welcher Seite der Grenze sie sich anfiedeln wollen, und es soll ihnen genügend Zeit gelassen werden,
auf dem Felde stehende Ernten einzubringen und die Produkte nebst all ihrem Eigentum mit sich
u nehmen.

zu uch 12. Nach der Rattfizierung dieses Abkommens sollen die lokalen Vertreter der beiden Regierungen

ermächtigt werden, die Grenze zu vermarken und die notwendigen Gebietsübertragungen auszuführen. Dies
soll gemeinschaftlich durch die Residenten der beiden Mächte und ihre Bevollmächtigten und in Gegenwart
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der örtlichen Häuptlinge geschehen, deren Gebiet in Mitleldenschaft gezogen wird. Wo die so vermarkte
Grenze nicht von der in diesem Abkommen vorgeschriebenen Grenzlinie abweicht, soll die Gebietsübertragung
endgültig sein, aber wo die örtlichen Vertreter auf Grund der ihnen in §§ 8 und 9erteilten Befugnisse
Abänderungen der Grenze vorschlagen, soll die Grenzlinie vorbehaltlich der Ratifikation, wie erwähnt, pro-
visorisch als Grenze vermarkt und als solche respektiert werden. « "

Bestimmungdesyola-Krei5bogens.
,s »l« Yola, den 10. August 1903.

Nach Vollendung der trigonometrischen und topographischen Messungen des Kreisbogens um Yola,
wie er in dem Abkommen zwischenDeutschland und England vom 15. November 1898 sestgesetzt ist,
gestatten sich die Unterzeichneten, nachdem die britische und deutsche Kommission die gegenseittgen Ergebmisse
verglichen und sich von deren Genauigkeit überzeugt haben, ihren beiderseitigen Regierungen die folgende
Grenzlinte zur Genehmigung zu unterbreiten. « "- 7

1.DieLiaiebeginntMeinem-PunktumlinkeuBenuesUfetökmuatethalbdeöMittelpunktg
der Hauptmündung des Faro und läuft von da nach Süden. Die Lage des 5 km Punkis, der bei tiefem
Wasser in der Regenzeit völlig vom Lande abgeschnitten ist, wird bezeichnet durch einen Grenzpfosten, Nr. 1,
welcher einige Meter südlich von demselben am Rande des Uberschwemmungswassers aufgestellt itt. Von
diesem Punkt läust die Linie etwa 3 km nach Süden zu einem Grenzpfosten, Nr. 2, auf einem Hügel-
rücken westlich des Dorfes Fllingo, und dann zu einem Grenzpfosten, Nr. 3, etwa 8 km südlich des
5 km Punkts. - -- #I -- —

# Von dem Grenzpfosten Nr. 3 läuft die Linie nach Osten zu zwei Pfosten, Nr. 4 und 5,

die in der Richtung von West nach Ostaufgerichtet sind, zu beiden Seiten des Wegs Filingo-Belatapare,
von da nach Osten bis zum Schnittpunkt mit der Mittellinte des Faro-Flusses. ..

3. Die Linie folgt dann der Mittellinie des Faro stromaufwärts bis zur Vereinigung des Mao-

Hesso mit dem Hauptstrom und dann der Mittellinie des Mao-Hesso, bis in Höhe des Grenzpfostens,
Nr. 6, am linken Ufer des Mao-Hesso, etwa 3 km nordwestlich Beka. Sie läuft dann von der Mittel-

linte des Flusses rechtwinklig zu seinem Lauf, zum Pfosten Nr. 6.
. Von dem Grenzpfosten Nr. 6 läuft die Linle geradeaus zu elnem auffallenden Fels auf einer

niedrigen Anhöhe an der Straße von Gurin nach Karin. In diesen Fels ist eine Grenzmarke (Nr. 7)
D 1B (deutsch-britisch) eingemeißelt. Von hier läuft die Linie geradeaus zu dem Pfosten Nr. 8, der am
Wege am Eingang des Karin-Passes, nördlich des Dorfes Karin errichtet ist.

5. Vom Pfosten Nr. 8 folgt die Grenzlinie der Miltellinle des Karin-Passes bls zu der Stelle,
wo sich der Paß nach Westen zu öffnet, in Höhe des Grenzpfostens Nr. 9.

« 6. Von dem Grenzpfosten Nr. 9 läuft sie nach Südsüdwest in geraden Linien, die durch die
dret Grenzpfosten Nr. 10, 11, 12 bestimmt sind, und vom Pfosten Nr. 12 zum höchsten Punkt auf
dem Samlo-Berg. Auf dessen Spitze befindet sich ein kleiner Felsblock von etwa einem Meter Durchmesser.
Der Fels ist bezeichnet durch einen Grenzpfosten, Nr. 13, der einige Meter südöstlich von demselben steht.
Samlo ist ein Triangulationspunkt und das Dorf Labare oder Uro-Dolt liegt an dessen Fuß, nordwestlich
von demselben. « «

7. Von dem Samlo-Berg läuft die Grenze in gerader Linie durch Buschwald zu elnem Grenz-
pfosten, Nr. 14, auf dem höchsten Punkt des Hügels, an dessen Nordhang das Dorf Baradji liegt.

8. Vom Grenzpfosten Nr. 14 läuft die Linie gerädeaus zum Pfosten Nr. 15. Derselbe llegt
am rechten Ufer des Mao-Sansi an dem Punkt, wo der Fluß von der Straße Baradit—Kojoli über-

schritten wird. Von diesem Pfosten läust sie im rechten Winkel zum Laufe des Sansi-Flusses bis zum
Schnittpunkt mit dessen Mittellinie, folgt dann der Mittellinie des Mao-Sansi flußabwärts bis in Höhe
seines Zusammenflusses mit dem Ma-ine; und von da der Mittellinte des Ma-ine, bis zu dem Punkt, wo#

die Straße Nasarau-Bakorgel denselben überschreitet. Die Linie wendet sich dann rechtwinklig zum Fluß-
lauf, zu dem Pfosten Nr. 16 am linken Ufer des Maeine. ,

: -;9.BocheuzpfosienNr.lsläuftdleernzegekadeauöinnotdwestlicherRichtungqufetwa

20 km durch einen Pfosten, Nr. 17, welcher etwa 1 km südsstlich des Dorses Kinekoi nahe dem
Schnittpunkt des Bogens mit der Linie Zentrum von Vola-Croßfluß-Schnellen errichtet ist, und endigt
bei diesem Schnittpunkt mit der letzteren Linte. Da die Lage der Croßfluß-Schnellen den Kommissionen
nicht amtlich mitgeteilt ist, so wurde abgemacht, daß die Lage des Pfostens Nr. 17 nötigenfalls geändert
werden soll, entsprechend den Ergebnissen der Messungen der mit der Festsetzung der Grenze Croßfluß-
Schnellen—Yola beauftragten Kommissionen. :

Louis Jackson, Glauning,
Lieutnant-Colonel, Royal Engineers, Commissioner.— Hauptmann und Kommissar.

2


	Grenzsetzung zwischen dem deutschen Gebiete Nordwest-Kamerun und dem britischen Gebiete Nigeria von Yola an bis zum Tschad-See (mit einer Karte).

